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Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
UNO Organisation der Vereinten Nationen
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
EU Europäische Union
DNA Desoxyribonukleinsäure (engl.: deoxyribonucleic acid)
Interpol IKPO Internationale kriminalpolizeiliche Organisation
PCSC Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime

DFJP Département fédéral de justice et police
ONU Organisation des Nations unies
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
UE Union européenne
ADN Acide désoxyribonucléique
Interpol OIPC Organisation Internationale de Police Criminelle
PCSC Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Der Nationalrat überwies ein Postulat Morniroli (lega, TI) (Po. 94.3076), das die
Übertragung des Strafvollzugs an Private anregt; praktische Erfahrungen mit diesem
System haben bisher v.a. die USA und Australien gemacht. Er stimmte im weiteren auch
der vom Ständerat in der Frühjahrssession verabschiedeten Motion Schmid (cvp, AI) für
eine Verbesserung der Aussagekraft der Kriminalstatistik, namentlich im Hinblick auf
den Anteil ausländischer Straftäter, zu. 1

MOTION
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER

Die im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfassung im Paket Justizreform vom
Bundesrat beantragte Kompetenz zur Vereinheitlichung der kantonalen
Strafprozessordnungen wurde vom Parlament gutgeheissen. Widerstand gab es nur von
den Liberalen Leuba (VD) und Sandoz (VD), welche das Projekt aus grundsätzlich
föderalistischen Gründen bekämpften. Die Vorlage konnte allerdings im Berichtsjahr
infolge von Differenzen zwischen den beiden Räten zu anderen Reformteilen noch
nicht verabschiedet werden. Die in den Vorjahren eingereichten und akzeptierten
Standesinitiativen verschiedener Kantone für diese Vereinheitlichung konnten als erfüllt
abgeschreiben werden (95.301 / 95.302 / 95.304 / 95.305 / 95.307 / 96.300 / 96.315).
Die praktische Umsetzung dieser Vereinheitlichung wird freilich noch einige Zeit
dauern. Der Fahrplan des EJPD sieht eine Vernehmlassung frühestens im Jahr 2000 und
die Inkraftsetzung nicht vor 2005 vor. Eine Expertenkommission präsentierte zu
Jahresbeginn einen ersten Grundlagenbericht für ein künftiges Strafprozessgesetz.
Dabei fassten die Wissenschafter einige Grundsatzentscheide. So sprach sich eine
Mehrheit dafür aus, die Strafuntersuchung nicht durch den Staatsanwalt, sondern
durch einen unabhängigen Untersuchungsrichter leiten zu lassen. Diese Regelung gilt
heute in allen Kantonen ausser Basel-Stadt und Tessin. Auf in einigen anderen Staaten
praktizierte Neuerungen wie etwa das «plea bargaining», d.h. das Aushandeln von
Schuldanerkennung und Strafmass (USA), oder eine Kronzeugenregelung (Italien) soll
nach Meinung der Experten verzichtet werden. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.1998
HANS HIRTER

Mit einer von Parteikollegen, aber auch vielen Vertretern der SVP und der LP sowie
einigen Freisinnigen und Christlichdemokraten unterzeichneten parlamentarischen
Initiative verlangte Nationalrat Scherrer (fp, BE) die Schaffung von gesetzlichen
Grundlagen für die Einrichtung von Schnellgerichten für die rasche Aburteilung von
Kleindelinquenten wie Ladendiebe, Schwarzfahrer, Sprayer etc. Er berief sich dabei auf
Erfahrungen in den USA (namentlich New York), wo sich solche Einrichtungen als
effizientes Mittel zur Bekämpfung derartiger Delikte erwiesen hätten. Auf Antrag seiner
Kommission für Rechtsfragen, welche primär damit argumentiert hatte, dass die
Prozessordnung vorläufig noch in den Kompetenzbereich der Kantone falle, lehnte der
Rat den Vorstoss mit deutlichem Mehr ab. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.03.1999
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Im Sommer beantragte der Bundesrat dem Parlament die Genehmigung von zwei
internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus
resp. von terroristischen Bombenanschlägen sowie eine Reihe von dazu gehörenden
Gesetzesanpassungen. Die beiden Übereinkommen sind Teil von insgesamt zwölf
Übereinkommen und Zusatzprotokollen zur Terrorbekämpfung, welche die UNO nach
den Terrorattacken in den USA vom 11. September 2001 verabschiedet hat. Die anderen
zehn hatte die Schweiz bereits ratifiziert; sie erforderten keine Anpassung
schweizerischer Gesetze. Die beiden letzten Übereinkommen verlangten hingegen die
Aufnahme eines spezifischen Tatbestandes des Terrorismus in das Strafrecht. Damit
würde es möglich, Terroranschläge strenger zu bestrafen als anders motivierte Taten
mit ähnlicher Schadenswirkung (Sachbeschädigung, Körperverletzung). Definiert wird
Terrorismus in der Botschaft des Bundesrates als Tat, bei welcher es darum geht,
Bevölkerungsgruppen einzuschüchtern oder Staaten und internationale Organisationen
zu nötigen. Explizit mit einer eigenen Strafnorm soll auch die finanzielle Unterstützung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.08.2002
HANS HIRTER
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(d.h. vorsätzliches Sammeln oder Zurverfügungstellen von Vermögenswerten) solcher
Aktivitäten bestraft werden. Beide Delikte sollen in der Schweiz von den
Bundesbehörden verfolgt und beurteilt werden. Strafrechtsexperten kritisierten die
Vorlage als überflüssig, da die bestehenden Rechtsgrundlagen für die
Terrorismusbekämpfung ausreichen würden, und bezeichneten sie in Bezug auf die
verwendete Terrorismusdefinition als problematisch.
In der Rechtskommission des Nationalrats fand diese Kritik Berücksichtigung. Sie
beschloss, das Geschäft nicht, wie vom EJPD gewünscht, als dringlich zu behandeln und
es vom Plenum gleichzeitig mit dem Ständerat in der Herbstsession beraten zu lassen,
sondern vorgängig noch Experten anzuhören. Der Ständerat, welcher in der
Herbstsession die Vorlage als Erstrat behandelte, unterstützte zwar eine
Unterzeichnung der Übereinkommen, lehnte aber die Vorgehensweise seiner
vorberatenden Kommission ab. Diese hatte, nicht zuletzt um die Schweiz vor
unberechtigten Vorwürfen zu schützen, ihr Finanzplatz sei an der
Terrorismusfinanzierung beteiligt, zuerst die Übereinkommen ratifizieren wollen, um
erst dann die nötigen gesetzlichen Anpassungen vorzunehmen. Auf Antrag Schiesser
(fdp, GL) wies der Rat die Vorlage an die Kommission zurück mit der Auflage, die
Übereinkommen und die Strafgesetzänderungen gleichzeitig zur Beratung vorzulegen.
Der CVP-Vertreter Schmid (AI) wies zudem darauf hin, dass bei der Schaffung einer
speziellen Terrorismusstrafnorm grundsätzliche Probleme entstehen können. Wenn
man sich an die vom Bundesrat in der Botschaft verwendete Terrorismusdefinition
halte, müssten im Prinzip auch Angehörige von Unabhängigkeitsbewegungen und
Widerstandsorganisationen in Diktaturen zu Terroristen erklärt werden (in den Worten
von Schmid: „Was dem einen sein Freiheitskämpfer, ist dem anderen sein Terrorist“). 4

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Im März 2021 publizierte der Bundesrat die umfassende Botschaft zur Genehmigung
des Abkommens über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Prümer
Zusammenarbeit), des Eurodac-Protokolls, des Abkommens mit den USA über die
Verhinderung und Bekämpfung schwerer Straftaten und einen Verpflichtungskredit
für die Umsetzung des Programms Prüm Plus. 
Mithilfe dieser Fülle an Abkommen wollte der Bundesrat der grenzüberschreitenden
Kriminalität durch eine vertiefte internationale Zusammenarbeit begegnen. Herzstück
der Unternehmung war das Prümer Abkommen mit der EU. Dabei handelt es sich nicht
um eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands, weshalb die Schweiz ein
separates Assoziierungsabkommen mit der EU abschliessen musste. Bisher mussten
Schweizer Ermittlungsbehörden für einen Abgleich von DNA-Profilen, Fingerabdrücken
oder Fahrzeughalterdaten via Interpol alle Länder einzeln kontaktieren, was sehr
aufwändig und langwierig war. Durch das Abkommen sollten sich derartige Abfragen
erheblich vereinfachen, da die schweizerischen Informationssysteme direkt mit denen
anderer europäischer Staaten vernetzt werden könnten.
Das Eurodac-Protokoll zwischen der Schweiz und der EU wiederum regelt die Nutzung
der Eurodac-Datenbank, welche Fingerabdruckdaten von Asylsuchenden aus
Drittstaaten beinhaltet. Die Umsetzung des Prümer Abkommens gilt dabei als
Voraussetzung für die Inkraftsetzung des Eurodac-Protokolls, weshalb die beiden
Vorlagen gemeinsam behandelt werden. Durch die Unterzeichnung des Protokolls
erhalten schweizerische Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf die Datenbank, aber nur
in Fällen schwerwiegender Straftaten oder bei Verdacht auf einen terroristischen
Hintergrund. 
Parallel zur technischen Umsetzung des Prümer Abkommens soll auch das PCSC-
Abkommen (Cooperation in Preventing and combating Serious Crime) mit den USA in
Kraft treten. Dieses verfolgt inhaltlich ähnliche Ziele, ist jedoch auf den Austausch von
DNA- und Fingerabdruckdaten beschränkt. Die Umsetzung des PCSC-Abkommens war
zudem eine Bedingung dafür, dass die Schweiz weiterhin am Visa Waiver Programm –
welches maximal neunzigtägige, visumsfreie Aufenthalte in den USA ermöglicht –
teilnehmen konnte. 
Da die drei Abkommen technische und juristische Gemeinsamkeiten aufweisen, wurden
sie im politischen Prozess und bei der technischen Umsetzung parallel unter dem
Begriff «Programm Prüm Plus» geführt. Im Rahmen dieser Dossiers sollten finanzielle
Verpflichtungen für Informatik-Investitionen über das Voranschlagsjahr 2022 hinaus
eingegangen werden, weshalb der Bundesrat dem Parlament einen Verpflichtungskredit
über CHF 11 Mio. vorlegte. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.03.2021
AMANDO AMMANN
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In der Sommersession 2021 wurden das Abkommen über die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit, das Eurodac-Protokoll, das Abkommen mit den USA über die
Verhinderung und Bekämpfung schwerer Straftaten und ein Verpflichtungskredit für
die Umsetzung des Programms Prüm Plus im Ständerat beraten. In der Beratung der
SiK-SR im Vorfeld der Session hatten sämtliche Anträge breite Unterstützung gefunden
und waren der kleinen Kammer einstimmig zur Annahme beantragt worden.
Kommissionssprecherin Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) hob besonders die
Vorteile hervor, welche der Schweiz aus dem Prümer Abkommen und dem Eurodac-
Protokoll erwachsen würden. Dadurch könnten Schweizer Strafverfolgungsbehörden
zukünftige Anfragen zu DNA-Profilen und Fingerabdrücken automatisiert bei allen
beteiligten EU-Staaten vornehmen. Der bisherige Prozess via Interpol sei komplex,
langwierig und biete keine Garantie für Erfolg, erläuterte Gmür-Schönenberger. Das
PCSC-Abkommen mit den USA verfolge die gleichen Ziele wie das Prümer Abkommen,
umfasse aber keinen Zugriff auf Fahrzeug- und Fahrzeughalterdaten. Da der Austausch
über die gleiche Infrastruktur stattfinden solle, decke der Verpflichtungskredit über
CHF 11 Mio. sämtliche Investitionskosten ab. Der Ständerat folgte dem Beispiel seiner
Kommission und nahm alle drei Abkommen sowie den Verpflichtungskredit einstimmig
an. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.2021
AMANDO AMMANN

Das Abkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, das Eurodac-
Protokoll, das Abkommen mit den USA über die Verhinderung und Bekämpfung
schwerer Straftaten und der Verpflichtungskredit für die Umsetzung des Programms
Prüm Plus gelangten in der Herbstsession 2021 mit der einstimmigen Unterstützung der
SIK-NR in den Nationalrat. Kommissionssprecherin Graf-Litscher (sp, TG) sah in der
vereinfachten polizeilichen Zusammenarbeit im Rahmen des Prümer Abkommens
grosse Vorteile, weil dadurch bei Abfragen von DNA-Profilen und Fingerabdruckdaten
ein automatisierter Abgleich mit anderen nationalen europäischen Datenbanken
gleichzeitig möglich werde. Sie warnte zudem vor negativen Auswirkungen einer
Nichtteilnahme der Schweiz und wies darauf hin, dass Kriminalität ein
grenzübergreifendes Problem sei, welches eine internationale Zusammenarbeit
notwendig mache. Ihr Kommissionskollege Pointet (glp, VD) erklärte, dass das
Abkommen mit den USA die gleiche Thematik behandle und daher mit den gleichen
Vorteilen einhergehe. Da alle Fraktionen die Verbesserung der internationalen
Polizeizusammenarbeit begrüssten, stand den Vorlagen wie schon im Ständerat nichts
im Weg. Alle drei Bundesbeschlüsse wurden von der grossen Kammer einstimmig
angenommen. 
In den Schlussabstimmungen wenige Tage später bestätigten die Räte die deutlichen
Ergebnisse aus den Ratsdebatten. Das Abkommen mit den Vereinigten Staaten wurde
vom Nationalrat mit 194 zu 1 Stimme (bei 1 Enthaltung) und vom Ständerat einstimmig
angenommen. Das Abkommen zur Prümer Zusammenarbeit nahm der Nationalrat mit
191 zu 1 Stimme (bei 3 Enthaltungen) an, im Ständerat war das Ergebnis wiederum
einstimmig. Zum Verpflichtungskredit war keine Schlussabstimmung nötig. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.10.2021
AMANDO AMMANN

Zwischenstaatliche Beziehungen

Après le Conseil des Etats en 1990, la chambre basse a approuvé sans opposition le
traité d'extradition avec la République des Philippines. Les Chambres fédérales ont fait
de même pour le traité d'extradition avec les Etats-Unis (90.076). 8

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 20.03.1991
ANDRÉ MACH

L’ambassadeur américain a été convoqué par les autorités suisses. La position
helvétique, similaire à celle de l’UE, concernant les prisonniers talibans et ceux du
réseau terroriste international Al-Qaida détenus sur la base américaine de
Guantanamo, lui a été exposée. L’importance accordée à l’application du droit
humanitaire à ces détenus a été soulignée. 9

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 23.01.2002
ROMAIN CLIVAZ

La Suisse n’a pas cédé aux exigences des Etats-Unis et n’a pas accordé la garantie de
non-extradition de leurs ressortissants devant la CPI. Elle a réaffirmé sa volonté de
s’engager pour l’universalité de ce tribunal. Une telle demande, acceptée entre autres
par la Roumanie et Israël, a également été refusée par la Norvège. 10

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 14.08.2002
ROMAIN CLIVAZ

1) AB NR, 1994, S. 2447; AB SR, 1994, S. 141 f.; Bundesamt für Statistik (1994). Zur Staatsangehörigkeit von Strafgefangenen.;
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NZZ, 26.2.94; SHZ, 23.6.94; TA, 2.7. und 25.8.94.
2) AB NR, 1998, S. 1446 ff.; AB NR, 1998, S. 1481 ff.; AB SR, 1998, S. 253 ff.; AB SR, 1998, S. 269 ff.; Presse vom 14.2.98.
3) AB NR, 1999, S. 187 ff.; Vgl. dazu auch Plädoyer, 1999, Nr. 4, S. 8-11
4) BBl, 2002, S. 5390 ff.; Presse vom 28.6.02; NZZ, 2.8.02 (Experten)
5) BBl, 2021 738
6) AB SR, 2021, S. 571ff.; Medienmitteilung SiK-SR vom 26.3.21
7) AB NR, 2021, S. 1922 ff.; AB NR, 2021, S. 2143; AB SR, 2021, S. 1091; Medienmitteilung SIK-NR vom 22.6.21
8) BO CE, 1991, p.299; BO CN, 1991, p.1305ss.; BO CN, 1991, p.643s.
9) LT, 23.1.02.
10) Presse du 14.8.02.
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